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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/10 Grundrechte

19/20 Amtssitzabkommen

Norm

AmtssitzAbk IAEO 1958 Art11 Abschn27 lita;

AmtssitzAbk OPEC 1974;

AmtssitzAbkNov IAEO 1971 Art3;

B-VG Art7 Abs1;

StGG Art2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):91/13/0087

Rechtssatz

Sieht ein Amtssitzabkommen vor, daß die Angestellten einer Organisation mit Rücksicht auf ihre Privilegierung

insbesondere auch auf steuerlichem Gebiet von bestimmten Sozialleistungen ausgeschlossen sein sollen, so erscheint

es nicht unsachlich, auch die im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten der privilegierten Angestellten von diesen

Leistungen auszuschließen.
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